
Anzeige für gewerbliche oder gemeinnützige Sammlungen gemäß § 18 KrWG 
 
 

1. Träger der Sammlung (Sammlungsunternehmen) 
 

Name Firma; Körperschaft oder Verein       

Adresse       

Firmeninhaber (ggf. alle 
Geschäftsführer) 

      

Für die Sammlung verantwortliche 
Personen 

      

Telefonnummer; Telefaxnummer  

E-Mail-Adresse       

Größe und Organisation des 
Sammlungsunternehmens (inkl. 
Umsatzmengen) 

      
 
        (ggf. Informationen gesondert beifügen) 

 
 

2. Art des Abfalls 
 

 

 Altmetall  
 

 Schrott 
 

 Altkleider  
 

 Altschuhe 
 

 sonstige Abfälle                          ( Bitte AVV - Nr. angeben) 

 
 

3. Art der Sammlung 
 

 

 Holsystem  
 

 Straßensammlung mit Sammelkästen 
 

 Straßensammlung mit Fahrzeug (hier bitte polizeil. Kennzeichen mitteilen) 
 

 Sammelcontainer * 
 
Bei Aufstellung im öffentlichen Raum: öffentlich-rechtliche          ja    nein 
Genehmigung/Vertrag für jeden Stellplatz vorhanden? 
 
Bei Aufstellung auf privaten Grundstücken:                                 ja    nein 
Vertrag/Zustimmung für jeden Stellplatz vorhanden?  

 
 

 Bereitstellen von Sammelbehältern an alle Haushaltungen im Sammelbezirk 
 

 Bereitstellen von Sammelbehältern an einzelne Haushaltungen nach              
     Bestellung 
 

 Sonstige Sammlung, z. B. Bringsystem etc. (Bitte auf Beiblatt erläutern) 



 
 

4. Voraussichtliche Sammelmenge in t für die gesamte angezeigte 
Sammlung (bezogen auf    Woche   Monat   Jahr): 
 

 

 Altmetall                     t  

 

 Mischschrott            t 

 

 Altkleider                    t  
 

 Altschuhe                   t 

 

 Sonstige Abfälle         t 

 
 

5. Angaben zur Entsorgung 
 

Die Abfälle werden bei folgenden Verwertungsbetrieben entsorgt (ggf. Beiblatt 
beifügen):  
 

Abfallart 
 

Name und Adresse des 
Verwertungsbetriebes 

 

Entsorgungs-
fachbetrieb* 

 

Anlagen- 
genehmigung 
Vorhanden* 

 
 
Altmetall  

 

      
 

 ja 
 

 ja 

 
 
Schrott 

 

      
 

 ja 
 
  ja 

 
 
Altkleider  

 

      
 

 ja 
 
  ja 

 
 
Altschuhe 

 

      
 

 ja 
 

 ja 

 
 
Sonstige Anfälle 

 

      
 

 ja 
 
* Kopie des EfB 
Zertifikats 
beifügen 

 
 ja 

 
* Kopie der 
Genehmigung 
beifügen 

 
 
 



 

6. Dauer der Sammlung 
 

 

 Die Sammlung wird bereits seit             im Stadtkreis Worms durchgeführt      
     (Bitte erläutern)                 
 

 Die Sammlungstätigkeit findet in folgendem Zeitraum statt (Mindestdauer):  
 
                         bis                
    (spätester Beginn)                   (frühestes Ende) 
 

 Die Sammlung erfolgt        wöchentlich         monatlich      einmal im Quartal 

     regelmäßig:  
                                                    halbjährlich           jährlich       
 

 Die Sammlung erfolgt unregelmäßig (Bitte erläutern) auf Abruf 
 

 Die angezeigte Sammlungstätigkeit ist geplant vom (langfristige Planung): 
 
                          bis              
    (frühester Beginn)                 (spätestes Ende) 
 

 Die Sammlung erfolgt nur einmalig. Die nächste Sammlung wird wieder 
     angezeigt 

 
 

7. Bestätigung der Angaben 
 

 
Wir bestätigen, dass die in der Anzeige gemachten Angaben richtig sind.  
Wir versichern, alle einschlägigen Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
und der dazu erlassenen Rechtsverordnungen zu beachten.  
Uns ist bekannt, dass diese Anzeige einer gewerblichen Sammlung nicht die 
Anzeige der Beförderungstätigkeit gem. § 53 KrWG ersetzt. 
Änderungen teilen wir unverzüglich mit. 
 
___________________                                      __________________________                             
Ort, Datum                                                                         Unterschrift des Anzeigenden 

 
 

8. Wichtige Hinweise 
 

Die beabsichtigte Sammlung ist spätestens 3 Monate vor ihrer Aufnahme (der 
zuständigen Behörde) schriftlich anzuzeigen. 
Die unvollständige, unrichtige oder verspätete Erstattung einer Anzeige stellt 
einen Bußgeldtatbestand dar.  

 
 

9. Ansprechpartner 
 

Zuständige Behörde für Sammlungen im Stadtkreis Worms ist die 
Stadtverwaltung Worms, Bereich 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abt. 
3.05 – Umweltschutz und Landwirtschaft, Folzstr. 5, 67547 Worms. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Groll, Tel.: 06241/853-3509 oder 
e-Mail: ute.groll@worms.de  

 

mailto:ute.groll@worms.de

